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A.
Runderlasse und Mitteilungen

der Landesregierung 
und der obersten Landesbehörden

228 Feststellung der Zulässigkeit 
 der Enteignung

Ministerium für Verkehr, 
Energie und Landesplanung
des Landes Nordrhein-Westfalen
IV 1-11-20/01/06

Düsseldorf, den 24. Mai 2006

Zulässigkeitserklärung

Aufgrund des § 45 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über 
die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) vom 
07. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970) wird zugunsten der 
RWE Rhein-Ruhr AG, Kruppstr. 5, 45128 Essen, 
für die nachstehend bezeichnete Anlage in dem für 
ihren Bestand zum Zwecke des weiteren Betriebes 
notwendigen Umfang die Enteignung für zulässig 
erklärt:

„Betrieb der 110-kv-Hochspannungsfreileitung An-
schluss Essen/Jahnstraße (Bl. 0895) auf dem 
Grundstück in Essen, Gemarkung Bochold, 
Flur 27, Flurstück 187“.

Diese Erklärung erlischt, wenn nicht bis zum 
30.04.2007 ein Enteignungsantrag nach § 19 Lan-
desenteignungs- und -entschädigungsgesetz vom 
20. Juni 1989 (GV. NW. S. 366) gestellt worden ist.

  Im Auftrag

  Claudia Münster

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 175

B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

229 Sportwetten im Internet

Bezirksregierung
21.50.40

Düsseldorf, den 22. Mai 2006

Die Bezirksregierung Düsseldorf erlässt auf der 
Grundlage von § 22 Abs. 1, Satz 2 und Abs. 2; 
§ 11 Abs. 1 Mediendienste-Staatsvertrag (MdStV) 
i.V.m. § 284 Abs. 4 StGB und § 1 Abs. 1 Sport-
wettengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Sport wettenG NRW) folgende

Allgemeinverfügung

1.   Die Werbung für Sportwetten, die nicht von der 
Westdeutschen Lotterie GmbH & Co OHG 
(WestLotto) angeboten werden, im Internet auf 
der Homepage eines Inhaltsanbieters mit Sitz in 
Nordrhein-Westfalen wird hiermit untersagt. 
Diese Werbung ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe der Allgemeinverfügung ein-
zustellen.

2.  Die sofortige Vollziehung der Maßnahme wird 
angeordnet.

3.  Für den Fall der Zuwiderhandlung wird hier-
mit ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000 Euro 
(zweitausend Euro) angedroht.

G 1292AMTSBLATT
für den Regierungsbezirk Düsseldorf

188. Jahrgang Ausgegeben in Düsseldorf, am 1. Juni 2006 Nummer 22

A. Runderlasse und Mitteilungen der Landesregierung 
und der obersten Landesbehörden

228 Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung. S. 175

B. Ver ord nun gen, Ver fü gun gen und Be kannt ma chun gen 
der Be zirks re gie rung

All  ge  mei  ne  In  ne  re  Ver  wal  tung

229 Sportwetten im Internet. S. 175

230 Ungültigkeitserklärung von Polizeidienstausweisen (KA Patrick 
Usche und POM Detlef Zuber). S. 177

231 Genehmigung eines Dienstsiegels für den Zweckverband Bergische 
Volkshochschule. S. 177

232 Anerkennung einer Stiftung („Wilhelm und Anna Lindemann-Stif-
tung“). S. 178

233 Rücknahme einer Ungültigkeitserklärung (PHK Volker Manderfeld). 
S. 178

234 Rücknahme einer Ungültigkeitserklärung (KOK Frank Gorißen). S. 178

Umwelt ,  Raumordnung und Landwirtschaft

235 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG zum Antrag 
der Firma Wilhelm Schlütter GmbH, Duisburg. S. 178

236 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Firma ADM Ölmühlen GmbH & Co. KG, 
Ölwerke Spyck, in Kleve-Salmorth. S. 179

237 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Stadtwerke Düsseldorf AG – Errichtung und 
Betrieb eines Biomasse-Heizkraftwerkes am Standort Garath. S. 180

238 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Firma Onken GmbH in Moers. S. 180

239 Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Aktionsplans 
für den Bereich Mülheim – Aktienstraße gemäß § 47 Abs. 5 Bundes-
Immissionsschutzgesetz. S. 181

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

240 Zweckverband Naturpark Bergisches Land – Bekanntmachung. S. 182

241 Bekanntmachung des Abfallwirtschaftsverbandes Borken-Wesel –  
2. Sitzung der Zweckverbandsversammlung. S. 182

242 Aufgebot für Sparkassenbücher (Nr. 322 008 722 9 (1 008 722 9), 
Nr. 322 125 476 0 (1 125 476 0) und Nr. 322 128 535 0 (1 128 535 0)). 
S. 182



176

Begründung: 

Untersagung des Sportwettenangebotes

Im Internet wird in einer nicht überschaubaren 
Vielzahl von Fällen für unerlaubtes Glücksspiel in 
Form von Sportwetten geworben. Häufig sind 
Sportvereine die Werbenden, aber auch andere In-
haltsanbieter. Dies stellt einen Verstoß gegen das 
Strafgesetzbuch in Form des unerlaubten Glücks-
spiels und gegen das Sportwettengesetz NRW dar, 
soweit für ein Sportwettenangebot Privater1 ge-
worben wird. Es ist zu unterbinden.

Gemäß § 1 der Zuständigkeitsverordnung für Me-
diendienste vom 01. Juli 1997 (zuletzt geändert am 
28. Februar 2003, GV. NRW. S. 84), bin ich als Ver-
waltungsbehörde im Sinne des § 22 Abs. 1 Satz 2 
i.V.m. § 11 Abs. 1 MdStV für die Überwachung 
und Einhaltung der Bestimmungen nach dem 
MdStV zuständig. Stellt die zuständige Aufsichts-
behörde einen Verstoß gegen die Bestimmungen 
des MdStV fest (mit Ausnahme der §§ 10 Abs. 3, 
11 Abs. 2 und 3, 14, 16 und 20 MdStV), trifft sie die 
zur Beseitigung des Verstoßes erforderlichen Maß-
nahmen gegenüber dem Diensteanbieter (§ 22 
Abs. 2 Satz 1 und 2 MdStV). Sie kann insbesondere 
Angebote untersagen und deren Sperrung anord-
nen.

Bei den angesprochenen Angeboten im Internet 
handelt es sich um Mediendienste i. S. d. § 2 Abs. 1 
Satz 1 MdStV.

Werbung für in NRW unerlaubte Sportwetten ver-
stoßen gegen § 11 Abs. 1 Satz 2 MdStV, weil damit 
gegen die Vorschriften der allgemeinen Gesetze 
verstoßen wird, zu denen auch das Strafgesetzbuch 
(StGB) und das SportwettG NRW gehört.

Sportwetten sind Glücksspiele i. S. d. § 284 StGB. 
Nach der Rechtsprechung sind Glücksspiele gemäß 
§ 284 StGB Veranstaltungen, bei denen die Ent-
scheidung über Gewinn und Verlust im Wesent-
lichen vom Zufall abhängt. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 
28.03.2001, Az. 6 C 2/01, für Oddset-Wetten fest-
gestellt, dass es sich hierbei um ein Glücksspiel im 
Sinne der genannten Strafrechtsnorm handelt. 
Maßgeblich für diese Beurteilung ist die Einschät-
zung, dass bei Sportwetten der Erfolg, wenn auch 
nicht allein, so doch im Wesentlichen vom Zufalls-
element abhängig ist. Kenntnisse und Erfahrungen 
auf dem Gebiet des Sports können hier zwar die 
Chance auf Gewinn verbessern, dies schließt je-
doch nach der Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichtes die Zufälligkeit des Ergebnisses nicht 
aus.

Genehmigungen anderer Bundesländer oder sol-
che, die nach dem Gewerberecht der DDR oder 
von ausländischen Behörden erteilt wurden, ent-
falten nach geltender Rechtslage keine Wirksam-
keit in NRW und legitimieren damit keine Wer-
bung von Anbietern mit Sitz in NRW.

Die Zuständigkeit für die Zulassung von Wettun-
ternehmen im Bereich der Sportwetten liegt bei 
den Bundesländern. Diese entscheiden allein für 
ihren Zuständigkeitsbereich darüber, wer und un-
ter welchen Bedingungen ein Wettunternehmen 
für sportliche Wettkämpfe betreiben darf. Daraus 
folgt auch, dass eventuelle Genehmigungen zur 
Veranstaltung von Sportwetten, die einem Veran-

1  Genehmigungsfähig ist lediglich eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine juristische Person des Privat-
rechts, deren Anteile überwiegend juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts gehören (§ 1 Abs. 1, Satz 2 SportwettG 
NRW).

stalter in einem Bundesland erteilt wurden, auch 
nur dort gelten. Soweit der Wettunternehmer seine 
Tätigkeit auf andere Bundesländer ausdehnen 
möchte, müssen hierzu die jeweiligen Vorausset-
zungen in dem betreffenden Bundesland erfüllt 
werden.

In Nordrhein-Westfalen bedarf gem. § 1 Abs. 1 und 
2 Abs. 1 Sportwettengesetz NW jeder Wettunter-
nehmer, der legal Sportwetten veranstalten 
möchte, einer Erlaubnis. Sie kann gem. § 1 Abs. 1 
Satz 2 Sportwettengesetz NRW von „rein“ priva-
ten Anbietern nach geltender Rechtslage auch 
nicht erworben werden, weil Träger des Wettun-
ternehmens nur eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder eine juristische Person des Pri-
vatrechts sein kann, deren Anteile überwiegend 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts ge-
hören. In NRW ist bislang lediglich WestLotto eine 
Sportwettengenehmigung erteilt worden.

Dementsprechend ist auch die Werbung für in 
NRW nicht genehmigte Sportwetten unzulässig. 
Um Werbung im Sinne des § 284 Abs. 4 StGB han-
delt es sich u.a. dann, wenn Anzeigen mit dem für 
jedermann erkennbaren Ziel veröffentlicht wer-
den, andere für eine bestimmte Sache zu gewin-
nen.

Nach § 9 StGB ist Begehungsort einer Tat jeder 
Ort, an dem der Täter gehandelt hat. Erfolgsort ist 
dabei der Ort, an welchem der Handlungserfolg 
eintritt. Taterfolg ist hier die Eröffnung der Mög-
lichkeit, sich an einem Glückspiel zu beteiligen. 
Für das Veranstalten eines Glücksspiels genügt 
demnach bereits das Vertragsangebot, also z. B. 
das Zugänglichmachen eines Spielplans oder Wett-
scheins. Der Erfolg tritt damit auch an dem Ort 
ein, an dem das Angebot vom Adressaten zur 
Kenntnis genommen wird. Bei Internetangeboten 
bedeutet das, dass an allen Orten, an denen auf das 
Internet zugegriffen werden kann, der strafrechts-
relevante Erfolg eintritt – also überall im In- und 
Ausland, auch in NRW.

Adressaten dieser Verfügung sind alle Anbieter 
von Internetinhalten, die ihren Sitz in NRW haben 
und für in NRW nicht genehmigte Sportwetten 
werben.

Die Ordnungsverfügung ist verhältnismäßig, weil 
sie geeignet, erforderlich und angemessen ist. Die 
Geeignetheit ergibt sich bereits daraus, dass die 
Werbung für unerlaubtes Glücksspiel nach der 
 Löschung aus dem jeweiligen Internetangebot 
nicht mehr erfolgt und damit der Straftatbestand 
nicht mehr begangen wird. Die Maßnahme ist auch 
das mildeste Mittel, um die Werbung für die uner-
laubte Sportwette zu unterbinden, andere Mittel 
als die Untersagung sind nicht ersichtlich.

Die Maßnahme ist insgesamt auch angemessen, 
weil sie in keinem erkennbaren Missverhältnis zum 
erzielten Erfolg steht.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) kann die sofortige Vollzie-
hung angeordnet werden, soweit sie im öffent-
lichen Interesse liegt. Dies ist hier der Fall. In Aus-
übung meines Ermessens fällt die Abwägung der 
Interessen des Internetanbieters (Werbetreibender) 
gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer so-
fortigen Vollziehung zu Lasten der Werbetrei-
benden aus. Hier besteht ein erhebliches öffent-
liches Interesse daran, die Werbung sofort zu un-
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terbinden und nicht bis zum Ausgang des Rechts-
streites, der möglicherweise über Jahre hinweg ge-
führt wird, abzuwarten.

Mit der Werbung wird der Straftatbestand des 
§ 284 Abs. 4 StGB (unerlaubtes Glücksspiel) er-
füllt. Hier ist das Erlassinteresse dem Vollzugsin-
teresse gleichzusetzen und eine aufschiebende 
Wirkung des Widerspruchs zu verhindern. Die 
Verwirklichung des Straftatbestandes muss zur Si-
cherstellung der Anforderungen des MdStV und 
des StGB in Umsetzung unserer Rechtsordnung 
unmittelbar unterbunden werden.

Hinzu kommt ein öffentliches Interesse daran, dass 
der sich rechtstreu verhaltende Wettunternehmer 
nicht benachteiligt werden darf. Eine behördliche 
Duldung von Werbung für eine in NRW nicht ge-
nehmigungsfähige Tätigkeit kann nicht einge-
räumt werden. In der Konkurrenz unter den Wett-
unternehmen ist der Genehmigte organisato-
rischen, rechtlichen und finanziellen Aufwen-
dungen ausgesetzt, die sich auch auf die Quoten 
für die Wetter niederschlagen. Nicht zugelassene 
Wettunternehmen hingegen haben einen deut-
lichen Konkurrenzvorteil, der von staatlicher Seite 
durch die Duldung nicht genehmigungsfähiger 
Einrichtungen nicht unterstützt werden darf.

Auch gilt es, über die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung einen möglichen Nachahmeffekt zu 
unterbinden. Die Verlockung, auf diesem Betäti-
gungsfeld in der Illegalität bzw. Ordnungswidrig-
keit zu agieren, ist in Anbetracht der erheblichen 
Gewinnmöglichkeiten für das Wettunternehmen 
sehr groß. Allein der erzielbare Gewinn während 
eines laufenden Widerspruchs- oder Klageverfah-
rens kann das Eröffnen eines unerlaubten Wettun-
ternehmens lohnend erscheinen lassen. Zum 
Schutz der Wetter, die ihren möglicherweise er-
heblichen Einsatz riskieren, ist aber auch z. B. un-
ter dem Gesichtspunkt der Bekämpfung von Geld-
wäsche und organisierter Kriminalität, von Spiel-
sucht und möglichen Vermögensschäden hier (ohne 
zeitlichen Verzug durch Widerspruch und Klage) 
an geregelten Verfahren und Aufsichtsstrukturen 
bei der Regelung von Wettgeschäften festzuhalten 
und infolge dessen die gesetzwidrige Werbung, die 
diese in NRW illegalen Wettunternehmen unter-
stützt, mit unmittelbarer Wirkung zu unterbinden.

Zwangsgeldandrohung

Die Androhung des Zwangsgeldes erfolgt gemäß 
§§ 55 Abs. 1, 60 Abs. 1 und 63 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NW).

Mit der Androhung eines Zwangsgeldes ist das 
Zwangsmittel gewählt, welches den Adressaten am 
wenigsten beeinträchtigt. Hier ist sie erforderlich, 
um die durch die Werbung für unerlaubtes Glücks-
spiel verursachte Gefahr abzuwenden und die 
Ernsthaftigkeit der Allgemeinverfügung zu ver-
deutlichen.

Das Zwangsgeld kann gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 
VwVG NW mindestens zehn und höchstens hun-
derttausend Euro betragen. Bei der Bemessung des 
Zwangsgeldes in Höhe von zweitausend Euro habe 
ich neben dem wirtschaftlichen Interesse an der 
Nichtbefolgung auch berücksichtigt, dass die Auf-
rechterhaltung des staatlichen Gewaltmonopols in 
Frage gestellt wird, wenn einer strafbaren Hand-
lung nicht entgegengetreten und Ordnungsverfü-
gungen nicht durchgesetzt werden.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass das Zwangs-
geld für den Fall der Nichtbefolgung der obigen 
Verfügung beliebig oft wiederholt werden kann 
(§ 60 Abs. 1 VwVG NW).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntmachung Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf zu 
erheben.

Gegen diese Anordnung des sofortigen Vollzugs 
kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Widerherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung beantragt wer-
den. Der Antrag ist beim Gericht der Hauptsache 
zu stellen.

Gegen die Androhung des Zwangsgeldes kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düs-
seldorf einzulegen.

  Im Auftrag

  Dr. Bartels

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 175

230 Ungültigkeitserklärung
 von Polizeidienstausweisen

(KA Patrick Usche und POM Detlef Zuber)

Bezirksregierung
25.3.1-1504

Düsseldorf, den 23. Mai 2006

Nachfolgend aufgeführte Polizeidienstausweise 
sind in Verlust geraten und werden für ungültig 
erklärt.

Nr. 0325574 des KA Patrick Usche ausgestellt am 
13.10.2003 durch die ZPD.

Nr. 4044 des POM Detlef Zuber ausgestellt am 
06.04.1992 durch das PP Essen.

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 177

231 Genehmigung 
 eines Dienstsiegels für den Zweckverband 
 Bergische Volkshochschule

Bezirksregierung
31.1.4

Düsseldorf, den 22. Mai 2006

Aufgrund § 8 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/ 
SGV. NRW. 202), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102), in Verbindung 
mit § 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), 
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und § 2 Abs. 1 der Satzung für den Zweckverband 
Bergische Volkshochschule habe ich dem Zweck-
verband Bergische Volkshochschule gemäß § 14 
Abs. 3 GO NRW mit Urkunde vom heutigen Tage 
die Genehmigung zur Führung des nachfolgend 
abgebildeten Dienstsiegels erteilt.

Siegelbeschreibung: 

Rundes Dienstsiegel von 3 cm Durchmesser mit 
obiger Umschrift „Zweckverband“ und unterer 
Umschrift „Bergische Volkshochschule“ jeweils in 
schwarzer Schrift auf weißem Grund sowie mittig 
verlaufendem waagerechten Balken, in der linken 
Balkenhälfte das Kürzel „vhs“ in weißer Schrift 
auf schwarzem Grund, in der Mitte ein dünner 
weißer Spalt und in der rechten mit schwarzen 
Rändern versehenen Balkenhälfte in schwarzer 
Schrift auf weißem Grund „solingen“ und darun-
ter „wuppertal“.

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 177

232 Anerkennung einer Stiftung

(„Wilhelm und Anna Lindemann-Stiftung“)

Bezirksregierung
15.02.01-St.1184

Düsseldorf, den 19. Mai 2006

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die

„Wilhelm und Anna Lindemann-Stiftung“

mit Sitz in Viersen gemäß § 80 BGB in Verbindung 
mit §§ 1, 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stiftung ist 
seit dem 13. Mai 2006 rechtsfähig.

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 178

233 Rücknahme 
 einer Ungültigkeitserklärung

(PHK Volker Manderfeld)

Bezirksregierung
25.3.1-1504

Düsseldorf, den 18. Mai 2006

Der am 04.05.2006 für ungültig erklärte verlorene 
Polizeidienstausweis wurde wieder gefunden und 
wird ab sofort für wieder gültig erklärt.

Nr. 0206973 des PHK Volker Manderfeld ausge-
stellt am 07.10.2002 durch die ZPD. 

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 178

234 Rücknahme einer Ungültigkeitserklärung

(KOK Frank Gorißen)

Bezirksregierung
25.3.1-1504

Düsseldorf, den 19. Mai 2006

Nachfolgend für ungültig erklärte Kriminaldienst-
marke wurde wieder gefunden und wird hiermit 
für gültig erklärt.

Nr. 4774 des KOK Frank Gorißen ausgestellt am 
06.11.2001 durch den PP Mönchengladbach.

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 178

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

235 Öffentliche Bekanntmachung 
 gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG zum Antrag 
 der Firma Wilhelm Schlütter GmbH, Duisburg

Bezirksregierung
56.8851.4.1-4683

Düsseldorf, den 18. Mai 2006

Antrag der Firma Wilhelm Schlütter GmbH,
Kopernikusstraße 67 in 47167 Duisburg, 
auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 

§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG)

Die Firma Wilhelm Schlütter GmbH, Kopernikus-
straße 67 in 47167 Duisburg, hat mit Datum vom 
30.08.2004 die Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 16 BImSchG für die Änderung einer Anlage zur 
Lagerung und Abfüllung brennbarer Gase bean-
tragt.

Das Betriebsgelände der Firma Wilhelm Schlütter 
GmbH befindet sich an der Kopernikusstraße 67 in 
47167 Duisburg, Gemarkung Hamborn, Flur 27, 
Flurstücke 232, 292, 304 und 388.

Gegenstand des Verfahrens ist die Errichtung und 
der Betrieb eines neuen erdgedeckten Flüssiggas-
behälters mit einer Lagerkapazität von 104 t sowie 
die Errichtung und der Betrieb einer separaten 
Autogas-Tankstelle.

Das beantragte Vorhaben fällt als Anlage zur La-
gerung von brennbaren Gasen in Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von 30 Tonnen oder 
mehr unter die Ziffer 9.1, Spalte 1 des Anhangs 
der Vierten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV).

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BImSchG öffentlich bekannt gemacht. Die An-
tragsunterlagen liegen in der Zeit vom 07.06.2006 
bis 06.07.2006 bei der

Bezirksregierung Düsseldorf, Zimmer 240a, 
Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 15.30 Uhr

und bei der Stadt Duisburg, Bezirksamt Hamborn 
– Bürgerservice – Zimmer 1, Bezirksrathaus Ham-
born, Duisburger Straße 213, 47166 Duisburg

Montag bis Mittwoch  von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

für jedermann zur Einsichtnahme öffentlich aus.
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Ich fordere hiermit auf, etwaige erörterungsfähige 
Einwendungen gegen das Vorhaben entweder 
schriftlich bei mir oder an dem Auslegungsort in 
Duisburg-Hamborn innerhalb der Einwendungs-
frist vom 07.06.2006 bis 20.07.2006 vorzubringen.

Mit Ablauf dieser Einwendungsfrist werden alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10 
Abs. 3 BImSchG).

Einwendungen, die auf besonderen privatrecht-
lichen Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen 
Gerichten geltend zu machen (§ 10 Abs. 6 
BImSchG). Die Einwendungen haben neben dem 
Vor- und Zunamen (Familiennamen) auch die volle 
leserliche Anschrift des Einwenders zu tragen. 
Einwendungen, die unleserliche Namen oder An-
schriften aufweisen, müssen unberücksichtigt blei-
ben.

Darüber hinaus werden auch nur solche Einwen-
dungen Berücksichtigung finden, die erkennen las-
sen, welches der Rechtsgüter (z. B. Leib und Leben, 
Gesundheit oder Eigentum) der Einwender für ge-
fährdet ansieht.

Desgleichen bleiben gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes NRW 
gleichförmige Einwendungen (vervielfältigte, 
gleichlautende Texte) unberücksichtigt, die nicht 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
deutlich sichtbar Name und Anschrift des Vertre-
ters der übrigen Unterzeichner erkennen lassen 
oder bei denen der Vertreter keine natürliche Per-
son ist.

Die Einwendungen werden an den Antragsteller 
weitergegeben; jedoch werden auf Verlangen des 
Einwenders dessen Namen und Anschrift unkennt-
lich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur Be-
urteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich 
sind.

Der Termin für den Beginn der Erörterung der 
Einwendungen wird bestimmt auf den 29.08.2006, 
ab 10.00 Uhr.

Die Erörterung ist öffentlich und findet statt im 
Saal des

Hauses Union
Schenkendorfstraße 13 
46047 Oberhausen

Einlass kann nur bis zur Kapazitätsgrenze der 
Räumlichkeiten gewährt werden. Zu diesem Ter-
min wird nicht gesondert geladen.

Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, 
so wird sie unterbrochen und am nächsten und/
oder den folgenden Tagen weitergeführt. Der Ter-
min für die Weiterführung der Erörterung wird je-
weils bei Unterbrechung der Erörterung an dem 
Tag, an dem diese nicht abgeschlossen werden 
kann, den Teilnehmern mitgeteilt. Eine weitere be-
sondere Bekanntmachung erfolgt nicht.

Durch die Teilnahme an dem Erörterungstermin 
entstehende Kosten werden nicht erstattet. Es wird 
darauf hingewiesen, dass fristgerecht erhobene 
Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antrag-
stellers oder von Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, erörtert werden.

Gemäß § 16 der neunten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 
9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht 
statt, wenn

1.   Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder 
nicht rechtzeitig erhoben worden sind,

2.  die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu-
rückgenommen worden sind oder

3.  ausschließlich Einwendungen erhoben worden 
sind, die auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen.

Die Zustellung der Entscheidung an die Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, kann durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

  Im Auftrag

  Schneiderwind
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236 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der Firma 
 ADM Ölmühlen GmbH & Co. KG, 
 Ölwerke Spyck, in Kleve-Salmorth

Bezirksregierung 
56.8851.7.23/4805

Düsseldorf, den 24. Mai 2006

Antrag der Firma 
ADM Ölmühlen GmbH & Co. KG, 

Ölwerke Spyck, Rheinstraße, 
47533 Kleve-Salmorth auf Erteilung einer 

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG)

Die Firma ADM Ölmühlen GmbH & Co. KG, Öl-
werke Spyck, hat mit Datum vom 29.09.2005 einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß 
§ 16 BImSchG für die wesentliche Änderung der 
Anlage zur Erzeugung von Ölen oder Fetten aus 
pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionsleis-
tung von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr 
je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert in Kleve-
Salmorth, Rheinstraße, gestellt.

Antragsgegenstand der Änderung ist die Erhöhung 
der Produktionsleistung von 800 t Pflanzenöl je 
Tag auf 1.200 t Fertigerzeugnisse (Pflanzenöl) je 
Tag.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 7.24.1 der Anlage 1 zum UVPG 
und in Verbindung mit § 3 c UVPG ist eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG auf-
geführten Kriterien erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte 
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.
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Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar.

  Im Auftrag

  Schemion
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237 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pflicht für 
 ein Vorhaben der Stadtwerke Düsseldorf AG –
 Errichtung und Betrieb eines Biomasse-
 Heizkraftwerkes am Standort Garath

Bezirksregierung 
56.8851.8.2-4825

Düsseldorf, den 23. Mai 2006

Die Stadtwerke Düsseldorf AG hat mit Datum 
vom 12.12.2005 einen Antrag nach § 4 BImSchG 
zur Errichtung und zum Betrieb eines Biomasse-
Heizkraftwerkes in der Frankfurter Str. 209 in 
40595 Düsseldorf gestellt. Die Anlage soll mit 
einem holzgefeuerten Dampfkessel mit einem 
Brennstoffdurchsatz von ca. 5 t/h und einer Dampf-
turbine zur Stromerzeugung (ca. 3,5 MWel) ausge-
stattet werden. Als Brennstoff werden aufbereitete 
Holzhackschnitzel der Kategorien AI (einschließ-
lich Frischholz und Grünschnitt) und AII nach 
Altholzverordnung eingesetzt.

Das Vorhaben bedarf nach § 3 c Abs. 1 Satz 2 UVPG 
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzel-
falls, ob eine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Im vorliegenden Fall hat diese Prüfung ergeben, 
dass nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist. Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG 
stelle ich daher fest, dass für das beantragte Vor-
haben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die Fest-
stellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

  Im Auftrag

  Thaler
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238 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der Firma Onken GmbH 
 in Moers

Bezirksregierung 
56.8851.7.32/4842

Düsseldorf, den 24. Mai 2006

Antrag der Firma Onken GmbH, 
Dr.-Berns-Straße 23, 47441 Moers

auf Erteilung einer Genehmigung nach
§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG)

Die Firma Onken GmbH hat mit Datum vom 
08.03.2006 einen Antrag auf Erteilung einer Ge-
nehmigung gemäß § 16 BImSchG für die wesent-

liche Änderung der Anlage zur Behandlung oder 
Verarbeitung von Milch mit einem Einsatz von 200 
Tonnen Milch oder mehr je Tag als Jahresdurch-
schnittswert in Moers, Dr.-Berns-Straße, gestellt.

Antragsgegenstand der Änderung ist:

In der Betriebseinheit 001 (Rohstoffannahme und 
Lagerung)

–  Errichtung und Betrieb von zwei Silos mit einem 
Fassungsvermögen von jeweils 70 m3 für die An-
nahme und Lagerung von Kristallzucker.

–  Errichtung und Betrieb von 2 Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von jeweils 30 m3 für 
die Annahme und Lagerung von Wein.

–  Errichtung und Betrieb von 2 Behältern mit 
einem Fassungsvermögen von jeweils 20 m3 für 
Annahme und Lagerung von flüssigem Pflanzen-
fett.

–  Errichtung und Betrieb eines Auftaulagers für 
Tiefkühlfrüchte in Kartons.

–  Errichtung und Betrieb eines Zwischenlagers für 
Zusatzstoffe Instandreis, Gries, Gurken und 
Knoblauch in Kartons.

–  Errichtung und Betrieb eines Lagers für Aroma-
stoffe in 25 Liter–Behälter. Die Aromen werden 
in alkoholischer Lösung gelagert. Die maximale 
Lagermenge beträgt 500 Liter.

In der Betriebseinheit 002 (Betriebsraum)

–  Errichtung und Betrieb einer Universalerhit-
zungsanlage für Fettmilch und Sahne bestehend 
aus einem neuen Plattenwärmeaustauscher mit 
Anbindung an eine neue CIP-Reinigungsanlage 
(Cleaning-In-Peace).

–  Errichtung und Betrieb einer Desserterhitzungs-
anlage bestehend aus einem neuen Röhrenerhit-
zer mit Anbindung an eine neue CIP-Reini-
gungsanlage.

–  Umbau vorhandener Sahneerhitzer (Plattenwär-
meaustauscher) für Götterspeise mit Anbindung 
an eine neue CIP-Reinigungsanlage.

–  Errichtung und Betrieb einer Fruchtherstellung 
bestehend aus einem Mischgefäß mit Vorwärmer 
sowie einem Röhrenerhitzer und -kühler.

In der Betriebseinheit 003 (Halbfertigprodukte)

–  Erweiterung der vorhandenen Tankkapazitäten 
durch die Errichtung und den Betrieb von 4 
Mischtanks (2 Tanks á 19 m3 und 2 Tanks á 
10 m3) mit Anbindung an eine neue CIP-Reini-
gungsanlage.

–  Errichtung und Betrieb eines Fruchtcontainer-
lagers für ca. 600 Stellplätze. Das Gewicht je 
Container beträgt zwischen ca. 800 kg und ca. 
1.000 kg.

In der Betriebseinheit 004 (Fertigprodukte)

–  Erweiterung der Tankkapazität für Joghurt-, 
Quark- und Dessertprodukte durch die Errich-
tung und Betrieb von 4 Tanks á 20 m3 im 1. OG, 
6 Tanks á 20 m3 im EG, 4 Tanks á 10 m3 im EG 
und 12 Tanks á 15 m3 im EG. Jeweils mit Anbin-
dung an eine neue CIP-Reinigungsanlage.

In der Betriebseinheit 005 (Abfüllanlagen) 

–  Ersatz von zwei alten Abfüllanlagen durch zwei 
neue Abfüllanlagen. 
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In der Betriebseinheit 006 (Versand) 

–  Erweiterung der Hochregalkapazität durch Er-
richtung und Betrieb eines zweiten Hochregalla-
gers mit ca. 4.000 Palettenstellplätzen.

In Betriebseinheit 007 (Reinigungsanlagen) 

–  Erweiterung der Reinigungskapazität durch Er-
richtung und Betrieb einer 4. Reinigungsanlage.

In Betriebseinheit 008 (Energie) 

–  Erweiterung der Netzanschlussleistung durch 
die Errichtung und den Betrieb von 4 neuen Tra-
fos á 1.250 kW.

In Betriebseinheit 010 (Kälteanlage) 

–  Erweiterung der Kälteanlage um 4.000 kW durch 
Errichtung und Betrieb von

  5 Verdichtern
  4 Ölabscheidern
  4 Verdunsterverflüssiger 
  1 Prioritätsgefäß
  1 Abscheider
  5 Kältemittelpumpen
  1 Hochdruckschwimmregler 
 11 Ammoniakverdampfer

Ammoniakmenge für die gesamte Kälteanlage: 
7.000 kg.

In Betriebseinheit 011
(Abwasserbehandlungsanlage)

–  Belüftung der vorhandenen Speicherbehälter zur 
Vorbehandlung des Abwassers (CSB-Abbau und 
pH-Wert-Einstellung).

In Betriebseinheit 012 (Umweltstation)

–  Errichtung und Betrieb einer Umweltstation be-
stehend aus verschiedenen Containern, die in 
einem separaten, klimatisierten Gebäude für die 
Sortierung der Abfälle aufgestellt werden. Die 
gesamte Abfallmenge wird nicht erhöht. 
Errichtung und Betrieb einer Belüftung für das 
Gebäude.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 7.29.1 der Anlage 1 zum UVPG 
und in Verbindung mit § 3 c UVPG ist eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn 
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG auf-
geführten Kriterien erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte 
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar.

  Im Auftrag

  Schemion
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239 Aktionsplan Mülheim – Aktienstraße
 Bekanntmachung
 über die öffentliche Auslegung des 
 Aktionsplans für den Bereich Mülheim – 
 Aktienstraße gemäß § 47 Abs. 5 
 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bezirksregierung
53.8/AP Mülheim – Aktienstraße

Düsseldorf, den 23. Mai 2006

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat im Einver-
nehmen mit der Stadt Mülheim a. d. Ruhr den Ent-
wurf eines Aktionsplanes zur Minderung der 
Feinstaubbelastung für den Bereich Mülheim – 
Aktienstraße aufgestellt.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Aktions-
plans sind die §§ 40, 47 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der 
22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
 Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Im-
missionswerte für Schadstoffe in der Luft – 22. 
BImSchV). Danach müssen die zuständigen Behör-
den einen Aktionsplan aufstellen, der konkrete 
Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen 
vorsieht, wenn die Gefahr besteht, dass die durch 
die Rechtsverordnung festgelegten Immissions-
grenzwerte oder Alarmschwellen in unzulässigem 
Umfang überschritten werden. Nach der 22. 
BImSchV gilt seit 01.01.2005 für Feinstaub (PM10) 
im Jahresmittel ein Grenzwert von 40 μg/m3; der 
zulässige Tagesmittelwert von 50 μg/m3 darf darü-
ber hinaus nur an maximal 35 Tagen im Jahr über-
schritten werden. Die im Aktionsplan festgelegten 
Maßnahmen müssen geeignet sein, die Gefahr der 
Überschreitung der Werte zu verringern oder de-
ren Überschreitungszeitraum zu verkürzen.

Auf Grund der bisherigen Messungen in der Ak-
tienstraße in Mülheim durch das Landesumwelt-
amt NRW wurde festgestellt, dass der gesetzlich 
zulässige PM10-Tagesmittelwert im Jahr 2006 be-
reits im Mai 43 Mal überschritten wurde. Damit 
hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Verpflich-
tung, einen Aktionsplan zur Reduzierung der 
Feinstaubbelastung aufzustellen.

Um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, 
müssen die Maßnahmen des Aktionsplans grund-
sätzlich zeitnah mit der 36. Überschreitung des 
Grenzwertes in Kraft gesetzt werden. Daher soll 
der Aktionsplan spätestens zum 01.08.2006 wirk-
sam werden. Zur vorbeugenden Minderung der 
Feinstaubbelastung können auch schon vorher 
Maßnahmen eingeleitet werden.

Mit dieser Bekanntmachung wird entsprechend den 
Anforderungen des § 47 Abs. 5 BImSchG die Öffent-
lichkeit über die Öffentliche Auslegung des Entwurfs 
des Aktionsplans Mülheim – Aktienstraße informiert 
und ihr die Möglichkeit eingeräumt, sich dazu zu äu-
ßern. Die Bekanntmachung und der Planentwurf 
werden auch im Internet der Bezirksregierung Düs-
seldorf (www.brd.nrw.de) veröffentlicht.

Der Entwurf des Aktionsplanes Mülheim – Aktien-
straße wird in der Zeit vom 03.06.2006 bis 
30.06.2006 öffentlich ausgelegt

bei der Oberbürgermeisterin der 

  Stadt Mülheim an der Ruhr 
Amt für Umweltschutz
ServiceCenterBauen
Ruhrstraße 32-34
45468 Mülheim an der Ruhr 
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 zu folgenden Zeiten:

 montags bis freitags: 8.00 Uhr – 12.30 Uhr
 donnerstags: 8.00 Uhr – 12.30 Uhr 
 und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
 Dienstgebäude Fischerstraße 2 
 40477 Düsseldorf
 Zimmer 12.02.18 und 12.02.33

 zu folgenden Zeiten:

 montags bis donnerstags:  8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
  und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 freitags: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr.

Die Einsicht in den Aktionsplan ist auch außer-
halb der oben genannten Zeiten nach telefonischer 
Vereinbarung möglich.

Anmerkungen zum Entwurf des Aktionsplans, die 
diesen kürzen, ändern oder ergänzen sollen, 
müssen bis spätestens 30.06.2006 der Bezirksregie-
rung Düsseldorf (Postanschrift s. o. oder E-Mail 
luftreinhaltung@brd.nrw.de) vorliegen. Es wird 
darauf verwiesen, dass kein Rechtsanspruch auf 
die Berücksichtigung der Anmerkungen im Akti-
onsplan besteht; auch besteht keine Verpflichtung 
zu deren weiterer Erörterung.

  Im Auftrag

  Kaltwasser
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C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

240 Zweckverband Naturpark 
 Bergisches Land

 Bekanntmachung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Naturpark Bergisches Land hat am 08. Februar 
2006 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Abnah-
me der Jahresrechnung 2004 mit dem Ergebnis:

Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt 83.542,19 €
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt  83.542,19 €

Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt  7.803,52 €
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt  7.803,52 €

Sie beschließt ferner, dem Verbandsvorsteher Ent-
lastung zu erteilen.

Der vorgenannte Beschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Gummersbach, den 18. Mai 2006

  Landrat Hagen Jobi
  Verbandsvorsteher
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241 Bekanntmachung des
 Abfallwirtschaftsverbandes 
 Borken-Wesel

Am Dienstag, 06.06.2006, findet um 15.30 Uhr im 
Kreishaus Borken, Burloer Straße 93, 46325 Bor-
ken, Kreisausschusssitzungssaal, die 2. Sitzung der 
Zweckverbandsversammlung des Abfallwirtschafts-
verbandes Borken-Wesel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1  Fortschreibung der Abfallwirtschaftskonzepte 
der Kreise Borken und Wesel 

 –  Vorstellung der Ergebnisse der Bestandserhe-
bung

2  Entwicklung eines Corporate Designs für den 
Abfallwirtschaftsverband 

 – Präsentation der Zwischenergebnisse

3  Benennung eines Prüfers für den Jahresab-
schluss 2005 des Abfallwirtschaftsverbandes 
Borken-Wesel

4  Dienstanweisung des Abfallwirtschaftsver-
bandes Borken-Wesel für die Vergabe von Auf-
trägen

5 Verschiedenes

Wesel, den 19. Mai 2006

  Dr. Ansgar Müller
  Vorsitzender
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242 Aufgebot für Sparkassenbücher

(Nr. 322 008 722 9 (1 008 722 9), 
Nr. 322 125 476 0 (1 125 476 0) und 

Nr. 322 128 535 0 (1 128 535 0)) 

Es wird das Aufgebot für die Sparkassenbücher 
Nr. 322 008 722 9 (1 008 722 9), Nr. 322 125 476 0 
(1 125 476 0) und Nr. 322 128 535 0 (1 128 535 0) 
beantragt. Der Inhaber der Urkunden wird aufge-
fordert, spätestens bis zum 18.08.2006 seine Rechte 
anzumelden und die Urkunden vorzulegen.

Widrigenfalls erfolgt die Kraftloserklärung der 
Urkunden.

Solingen, den 18. Mai 2006

  Stadt-Sparkasse Solingen

  Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2006 S. 182
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